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IT-BESCHAFFUNG

FORMULIERUNG DES „RICHTIGEN“ VERTRAGS

Beschaffung und Einführung von Krankenhaussoftware 
zur Ablösung oder Erweiterung von Altsystemen – 
welche Faktoren sichern den wirtschaftlichen Erfolg?

Durch den wirtschaftlichen Druck in der Gesundheitsbranche ist die Beschaffung und 
die Einführung von Krankenhaussoftware ein zentrales Thema. Kernpunkte stellen
die relevanten gesetzlichen Bestimmungen, der IT-Projektvertrag und seine Struktur 
sowie Mitwirkungsleistungen des Krankenhauses dar.
In der Serie „Beschaffung und Einführung von Krankenhaussoftware zur Ablösung oder
Erweiterung von Altsystemen – welche Faktoren sichern den wirtschaftlichen Erfolg?“ 
zeigt eine interdisziplinär aufgestellte Expertengruppe in sechs Artikeln, wie ein größeres
Softwareprojekt professionell geplant und durchgeführt werden kann und was in 
der Praxis zu tun ist, damit sich der gewünschte Erfolg einstellt.
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Relevante gesetzliche
Bestimmungen

Die vertragliche Gestaltung stellt ei-
nen weiteren, wesentlichen Bereich der
Verdingungsunterlagen dar (§ 9 VOL/A).
Gemäß § 9 Nr. 2 VOL/A ist zwingend vor-
zusehen, dass die so genannten „Allge-
meinen Vertragsbedingungen für die Aus-
führung von Leistungen“ (VOL/B) Be-
standteil des Vertrags werden, die grund-
sätzlich unverändert bleiben (§ 9 Nr. 3 Abs.
1 VOL/A). Weiter denkbar sind etwaige zu-
sätzliche, ergänzende sowie besondere 
Vertragsbedingungen und – soweit erfor-
derlich – etwaige technische Vertragsbe-
dingungen, deren denkbarer Inhalt in § 9
Nr. 4 VOL/A konkretisiert wird. Für den 
IT-Bereich sind weiter gemäß § 55 Bun-
deshaushaltsordnung inklusive der dazu-
gehörigen Verwaltungsvorschriften als
überwiegend verpflichtend vorgesehen:

Ergänzende Vertragsbeding-
ungen für die Beschaffung 
von IT-Leistungen (EVB-IT)

Besondere Vertragsbedingungen für die
Beschaffung von DV-Leistungen ein-
schließlich der 2002 nach Schuldrechts-
modernisierung geschaffenen Vertrags-
deckblätter (BVB; diese werden sukzessive
durch EVB-IT-Vertragstypen ersetzt). Für
die Vergabe von IT-Leistungen werden für
die einzelnen zu vergebenden Leistungen
folgende Vertragstypen und deren Zuord-
nung zu den EVB-IT/BVB empfohlen (sie-

he UfAB IV Version 1.0 vom 1.11.2006,
Ziffer 4.3): Unstreitig handelt es sich bei
diesen Vorgaben um „Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen der öffentlichen Hand“.
Ob diese auf die jeweils zu vergebende IT-
Leistung wirklich passen, ist im Einzelfall
zu entscheiden. Selbst die UfAB IV treffen
folgende Aussage, die eine Abweichung
von BVB/EVB-IT auch nahe legt:

„Fällt die zu beschaffende Leistung
nicht in den Anwendungsbereich eines
BVB-/EVB-IT-Vertragstyps, sind von der
ausschreibenden Stelle ggf. eigene For-
mulierungen zu entwickeln. Bei kom-
plexen Vertragsregelwerken empfiehlt
sich die Einschaltung des hausinternen
Rechtsreferats bzw. der Rechtsabteilung
oder auch die Hinzuziehung eines ex-
ternen Sachverständigen.“

Gerade bei komplexen IT-Projekten,
die in der Regel bei Vergaben von Kran-
kenhäusern gegeben sein dürften, ist um-
stritten, inwieweit die Vergabe wirksam
auf diese Vertragsbedingungen gestützt
werden kann. Der Grund hierfür liegt in
der Weitergeltung der alten BVB, darin be-
stehender Lücken sowie den noch unvoll-
ständigen Nachfolgeregelungen, den EVB-
IT. Diese Unsicherheit wird sich ggf. mit
dem neuen Vertragstyp EVB-IT System lö-
sen lassen, der jedoch noch immer nicht
verbindlich eingeführt ist (trotz mehrfa-
cher Ankündigungen, zuletzt bis Mitte
2006). Bis dahin dürfte es sinnvoll sein,
dass auch öffentliche Auftraggeber das tun,
was in der Wirtschaft allgemein üblich ist:
Die Erstellung eines an die konkreten Be-

dürfnisse des Ein-
zelfalls angepass-
ten Vertragswerks.

Kernpunkte
eines IT-
Projektver-
trags und
Struktur

Eine Definti-
on des typischen
„ I T - P r o j e k t s “
dürfte es wohl
nicht geben –
vielmehr gibt es
Erfahrungswerte,
was üblicherwei-
se im Markt hier-
unter verstanden
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wird. Im Krankenhausbereich ist häu-
fig die Lieferung, Anpassung, Ein-
führung und Implementierung einer
Standardsoftware anzutreffen. Aus 

juristischer Sicht müssen un-
ter anderem folgende Vor-
überlegungen der „rich-
tigen“ Vertragsgestaltung

zu Grunde liegen: 

● Soll ein einheitlicher Vertrag oder
sollen mehrere verbundene Ver-
träge abgeschlossen werden? 

● Soll die Überlassung der Stan-
dardsoftware von der Anpassung,
Einführung und Implementierung
getrennt behandelt werden? 

● Welcher Vertragstyp soll der Ge-
staltung zugrunde gelegt werden? 

● Ist dies im Rahmen von AGB 
überhaupt möglich? 

● Welche Risiken bestehen? Anwen-
der werden meist den Werkvertrag
wählen, um den Anbieter in die
Pflicht für den Projekterfolg neh-
men zu können.

● Welches Vorgehensmodell ist aus
Sicht des öffentlichen Auftragge-
bers zu bevorzugen? Gibt es hier-
zu u.U. bereits Erfahrungen und
Vorgaben im Hause?

● Wie detailliert kann die Leistungs-
beschreibung vom Krankenhaus
selbst erstellt werden?

● Welche Mitwirkungsleistungen
kann das Krankenhaus realistisch
selbst erbringen?

● Kann eine Terminplanung vorge-
geben werden?

● Welches Vergütungsmodell ist zu
wählen? In der Regel geht die öf-
fentliche Hand von Festpreisen aus,
nur in Ausnahmefällen von Ver-
gütungen nach Aufwand.

● Wie stellt sich das Krankenhaus die
maßgeblichen Test- und Abnah-
meszenarien vor?
Als Kernthemen eines IT-Projekt-

vertrags, die auch die Vertragsstruk-
tur weitgehend vorgeben können, sind
zu benennen:
● Präambel: Beschreibung von Auf-

traggeber und Anbieter, Ziele des
Vorhabens und Hintergründe

● Beschreibung der vom Anbieter 
geschuldeten Leistung (Vertrags-
gegenstand, Leistungsumfang)

● Mitwirkungsleistungen des Kranken-
hauses

● Projektverantwortung und -steuerung,
Projektorganisation, Projektplan, Eska-
lationsverfahren: Macht es Sinn, ein be-
stimmtes Vorgehensmodell oder sonstige
Vorgaben festzulegen und wenn ja, was
genau (V-Modell XT, ITIL u. ä.)? 

● Änderungsverfahren/Change Request
Management: Wer darf CRs einbringen?
Wie läuft die Prüfung? Wie und bis wann
wird ein Ergebnis zum CR erzielt?

● Terminplanung, ggf. Festlegung von
einzelnen (u.U. teilabnahmefähigen)
Projektphasen, dazugehörige Regelun-
gen zu Verzug und ggf. Vertragsstrafen

● Test- und Abnahmeverfahren inklusive
Mängelkategorien, Produktivsetzung

● Sach- und Rechtsmängelhaftung,
Schadensersatz: Unbegrenzte Haftung,
Haftungsbeschränkungen,

● Geheimhaltung, Datenschutz, Vertrau-
lichkeit,

● Rechtseinräumung, Quellcode, Escrow
(Hinterlegungsvereinbarungen) ,  

● Vergütungsregelungen: Festpreis, 
Abschlagszahlungen, Nebenkosten 

● Vertragsbeendigung: Laufzeit, Kündi-
gung, Schriftform.

Mitwirkungsleistungen 
des Krankenhauses

Einen Knackpunkt jedes IT-Projekt-
vertrags stellen die Mitwirkungsleistungen
des Auftraggebers dar. Angesichts der ele-
mentaren Bedeutung, die sich aus der Pro-
jektierung, der Realisierung und dem spä-
terem Betrieb einer Krankenhaussoftware
für den Auftraggeber ergibt, muss stets
durch passende Mitwirkungsleistungen si-
chergestellt werden, dass der Auftragneh-
mer auch brauchbare Projekt- und Reali-
sierungsbedingungen erhält.

Die korrekte Erbringung der Mitwir-
kungsleistungen des Auftraggebers setzt
voraus, dass bereits bei der Gesamtpro-
jektplanung vertrauensvoll zwischen
Auftraggeber und Auftragnehmer zu-
sammengearbeitet wird: Schließlich muss
die im Projekt zur Verfügung stehende
Zeit „gerecht“ zwischen den Vertrags-
partnern aufgeteilt werden. Letztlich lässt
sich aber dieser Punkt nie bis ins Letzte
vertraglich so regeln, dass kein Streit
aufkommen könnte. Typischerweise si-
chert der Auftraggeber im Vertrag die in

58
Ausgabe 2/2007

IT-BESCHAFFUNG

FORMULIERUNG 
DES „RICHTIGEN“ 
VERTRAGS



Tabelle 1 dargestellten Mitwirkungsleis-
tungen zu. Die Details der Mitwirkungs-
leistungen seitens des Auftraggebers so-
wie die Termine, zu denen die Mitwir-
kungsleistungen zu erbringen sind, le-
gen die Vertragspartner einvernehmlich
im Projektplan fest. Dieser Plan wird ty-
pischerweise unter der Leitung des Auf-
tragnehmers laufend fortgeschrieben.

Die Anforderung von Mitwir-
kungsleistungen und die Projekt-
steuerung gegenüber dem Auftragge-
be r  e r f o l g t  üb l i c h e rwe i s e  au s -
schließlich durch den Projektleiter
des Auftragnehmers gegenüber dem
Ansprechpartner des Krankenhau-
se s .  Be i  g röße ren  Rea l i s i e rungs-
und  E i n füh rung sp ro j e k t en  s i nd
auch Te i lpro jekt le i te r  berecht igt ,
Mi twi rkungs le i s tungen be i  ih ren
Ansprechpartnern im Krankenhaus
anzufordern.  Grundsätzl ich sol l te
d i e s  un te r  H inwe i s  au f  den  P ro-
jektplan geschehen, damit ein Pro-
jekt  „auf  Zuruf“  vermieden wird .
Intern muss sich der Auftraggeber
da rau f  e in r i ch ten ,  im Vor fe ld  
folgende Maßnahmen zu ergreifen:

● Einrichtung von Gremien mit passen-
den Befugnissen

● Bildung von internen Projektteams mit
Teilprojektkoordinatoren

● Sicherstellung der Verfügbarkeit aller
personellen Ressourcen

● Einrichtung eines Projektbüros zur Ver-
folgung und Dokumentation aller rele-
vanten Punkte des Projekts.

Die Erfahrung lehrt, dass die korrekte Er-
bringung von Mitwirkungsleistungen unab-
dingbare Voraussetzung für ein budget- und
termingerechtes Projekt ist; andernfalls ste-
hen dem IT-Dienstleister bzw. Softwareher-
steller zu viele Möglichkeiten offen, für sei-
ne eigene Nicht-Leistung oder Schlechtleis-
tung den Auftraggeber für Verzug und
schlechte Qualität mit verantwortlich zu ma-
chen. Auf der Basis von konkreten prakti-
schen Erfahrungen aus Softwareprojekten
an deutschen Krankenhäusern wird in ei-
ner Serie von sechs Artikeln in dieser Fach-
zeitschrift gezeigt, wie ein größeres Soft-
wareprojekt professionell geplant und durch-
geführt werden kann und was in der Pra-
xis zu tun ist, damit sich der gewünschte
Erfolg einstellt. Der nächste Themenkom-
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Tabelle 1: Mitwirkungsleistungen des Auftragnehmers

plex in Ausgabe 3/2007 des Krankenhaus IT
Journals beschäftigt sich mit „Ausschrei-
bung und Anbieterauswahl“. Dabei erörtern
die Experten gesetzliche Grundlagen und
Auswahl des Verfahrens, Teilnahmewett-
bewerb, Ausschreibungsunterlagen, Zu-
schlagskriterien, „Proof of Solution“und
Verhandlungen mit den besten Anbietern
sowie schließlich die Beauftragung.
www.projective.de


